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1. Grundlage	
Für	den	Distanzunterricht	gelten	die	Unterrichtsvorgaben	des	Ministeriums		und	die	schuleigenen	
Unterrichtsvorgaben	gemäß	§29	des	Schulgesetzes	NRW:	
	

• §29	SchulG	
• §48	SchulG	
• §70	SchulG	
• APO	SI	
• Zweite	Verordnung	zur	befristeten	Änderung	der	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnungen	

gemäß	§52	SchulG	
	
	
2. Verschiedene	Szenarien	von	Distanzunterricht	
Aufgrund	 der	 Corona-Pandemie	 und	 der	 steigenden	 Infektionszahlen	 steigt	 auch	 die	 Zahl	 der	
SchülerInnen	 sowie	 LehrerInnen,	 die	 in	 Quarantäne	 sind.	 Dadurch	 ergeben	 sich	 verschiedene	
Szenarien	 mit	 entsprechend	 unterschiedlichen	 Abläufen	 (über	 allem	 steht	 in	 erster	 Linie	 den	
Präsenzunterricht	so	lang	wie	möglich	aufrecht	zu	erhalten):	
	
*Der	Hybridunterricht	erfolgt	nur	nach	einer	möglichen	Anweisung	des	Ministeriums	
	
Um	 Hilfestellung	 für	 alle	 Beteiligten	 zu	 geben	 und	 die	 stattfindenden	 Regelungen	 und	 Abläufe		
strukturiert	darzustellen,	soll	das	folgende	Diagramm	einen	Überblick	in	die	Organisationsstruktur	
geben:	
	 	

Individuelle	
Kombination	aus	
Präsenz-	und	

Distanzunterricht	
Einzelne	

SchülerInnen/	
LehrerInnen		in	
Quarantäne	

Hybridunterricht*	
	

Zur	Reduzierung	der	
anwesenden	

SchülerInnen	geteilte	
Gruppen	oder	Klassen	
(A	und	B	Wochen)	

Distanzunterricht	
	

Schulschließung	
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3. Organisationsstruktur	
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4. Kommunikation	
Die	Kommunikation	zwischen	SchülerInnen,	LehrerInnen	und	Eltern	kann	über	 folgende	Kanäle	
erfolgen:	

• KIKs	Chat	App:	Dazu	haben	alle	SchülerInnen	und	LehrerInnen	Zugangsdaten	erhalten.	
• Dienstemail:	 Die	 Emailadresse	 der	 LehrerInnen	 ist	 immer	
ersterbuchstabedesvornames.nachname@schulen-koeln.de.	 Eine	 Liste	 mit	 allen	
Emailadressen	findet	man	auf	der	Homepage	der	Schule	unter	Aktuell/	Kollegium.	

• Über	Videokonferenz.	
• Über	Telefon:	Rückruf	der	LehrerIn	nach	vorheriger	Absprache	über	Dienstmail.	

	
	

5. Austausch	von	Dateien	
Die	 Bereitstellung	 von	 Dateien	 wie	 Arbeitsblätter,	 Wochenpläne,	 Lösungen,	 usw.	 durch	
LehrerInnen	erfolgt	durch:	

• Dienstmail	
• Dateiablage	in	der	uCloud	mit	Verknüpfung	auf	der	Homepage.	
• Über	die	Dateiablage	der	KIKs	Chat	App	

Dabei	 ist	 zu	 achten,	 dass	 die	 Dateien	 in	 einem	 gängigen	 Format	 gespeichert	 werden	
(beispielsweise	pdf)	und	die	Dateien	entsprechend	eindeutig	benannt	werden	(Beispiel:	201005	
6b	 M	 AB	 für	 ein	 am	 05.10.2020	 zur	 hochgeladenes	 Arbeitsblatt	 im	 Fach	 Mathematik	 für	 die	
Klasse	6b).	
	
Die	Rücksendung	der	Ergebnisse	der	SchülerInnen	erfolgt	durch:	

• Dienstmail.	
• Dateiablage	in	der	uCloud	mit	Verknüpfung	auf	der	Homepage.	
• Über	die	Dateiablage	der	KIKs	Chat	App	

Die	 SchülerInnen	 müssen	 darauf	 achten,	 dass	 die	 zurückgesendeten	 Dateien	 gut	 lesbar	 und	
eindeutig	dem	Schüler/	der	Schülerin	zuzuordnen	ist:	

• Durch	Benennung	der	Datei	nach	einem	festgelegtem	Kriterium	(201005	6b	M	AB	vorname	
nachname	für	das	Arbeitsblatt	im	Fach	Mathematik	der	Klasse	6b	des	Schülers	XY).	

• Durch	 Erstellung	 eines	 Fotos	 der	 Lösungen	 mit	 deutlicher	 Beschriftung	 des	 Vor-	 und	
Nachnamens	und	Klasse.	

	
	

6. Tipps	und	Regeln	für	den	Unterricht	per	Videokonferenz	
a) LehrerInnen	und	Lehrer		

Fernunterricht	 ist	 nicht	 einfach	 Unterricht	 aus	 der	 Ferne.	 Er	 funktioniert	 anders	 und	 unter	
anderen	Bedingungen,	auch	und	gerade,	was	Videokonferenzen	angeht.	
Da	wir	keinen	Unterricht	 führen	können,	wie	wir	 ihn	aus	dem	Präsenzunterricht	gewöhnt	sind,	
müssen	gewisse	Überlegungen	vor	dem	Unterricht	getätigt	werden:	
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• die	Aufgaben	
• eine	realistische	Zeitspanne	
• sinnvolle	Struktur	
• visuelle	Unterstützung	mit	eher	großer	Schrift	(14	pt.),	da	viele	Kinder	übers	Handy	

arbeiten	(Whiteboard,	PowerPoint,	Bilder,	usw.)	
• Nutzung	von	Nebenräume	zur	Reduzierung	der	Gruppengröße	
• Nutzung	kooperativer	Apps	(Padlet,	Etherpad,	usw.)	

	
Noch	ein	paar	Tipps:		

• setzt	euch	für	den	Unterricht	vor	einen	möglichst	ruhigen	Hintergrund	
• achtet	auf	gute	Beleuchtung	
• schaltet	Nebengeräusche	(Handy	etc.)	aus	
• Idee:	Teste	eine	online	Stunde	mit	dir	selbst	über	PC	und	Handy	(Mikro	ausschalten	um	

Rückkopplung	zu	verhindern)	
	

b)	Schülerinnen	und	Schüler	
Verhalten	im	online	Unterricht	(8 	spezielle	Online-Regeln)		
Ich	suche	mir	einen	möglichst	ruhigen	Ort.	

• Ich	erscheine	pünktlich	zum	Unterricht	und	habe	das	notwendige	Material	auf	dem	Tisch.	
	

8 Ich	bin	zu	sehen	und	schalte	das	Video	ein.	
• Ich	verhalte	mich	anderen	gegenüber	so,	wie	ich	selbst	behandelt	werden	möchte:	

rücksichtsvoll,	respektvoll,	hilfsbereit	und	höflich.	
• Ich	achte	auf	die	Einhaltung	der	Gesprächsregeln.	So	spreche	ich	im	Unterricht	nicht	

unaufgefordert,	lasse	andere	ausreden	und	höre	zu.		
	

8 Ich	stelle	mein	Mikro	aus,	wenn	ich	nicht	spreche.		
(Kann	auch	vom	Host	ausgestellt	werden.)	

8 Ich	verwende	die	Chatfunktion	nur,	wenn	ich	dazu	aufgefordert	werde.		
	 (Kann	vom	Host	ausgestellt	werden.)	

8 Ich	verwende	das	WhiteBoard	nur,	wenn	ich	dazu	aufgefordert	werde.	
(Kann	vom	Host	gesperrt	werden.)	

• Ich	konzentriere	mich	und	höre	aufmerksam	zu.	
	

8 Ich	verlasse	das	Meeting	pünktlich,	wenn	die	Stunde	vorbei	ist.	
	
	
7. Lernerfolgsüberprüfung	und	Leistungsbewertung	

a) Grundsätzliches	
• Die	Schulpflicht	wird	auch	über	das	Distanzlernen	erfüllt.	
• Schülerinnen	 und	 Schüler	 und	 deren	 Eltern	 werden	 über	 die	 Grundsätze	 der	

Leistungsbewertung	informiert.	
• Die	 gesetzlichen	 Vorgaben	 zur	 Leistungsüberprüfung	 (§29	 SchulG	 i.	 V.	 m.	 den	 in	 den	

Kernlehrplänen	 bzw.	 Lehrplänen	 verankerten	 Kompetenzerwartungen)	 und	 zur	
Leistungsbewertung	 (§48	 SchulG	 i.	 V.	 m.	 den	 jeweiligen	 Ausbildungs-	 und	
Prüfungsordnungen)	gelten	auch	für	die	im	Distanzunterricht	erbrachten	Leistungen.	
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• Die	 Leistungsbewertung	 erstreckt	 sich	 auch	 auf	 die	 im	 Distanzunterricht	 vermittelten	
Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	der	Schülerinnen	und	Schüler.	

• Klassenarbeiten	 und	 Prüfungen	 finden	 in	 der	 Regel	 im	 Rahmen	 des	 Präsenzunterrichts	
statt.	 Daneben	 sind	 weitere	 in	 den	 Unterrichtsvorgaben	 vorgesehene	 und	 für	 den	
Distanzunterricht	geeignete	Formen	der	Leistungsüberprüfung	möglich.	

• Die	 im	 Distanzunterricht	 erbrachten	 Leistungen	 werden	 also	 in	 der	 Regel	 in	 die	
Bewertung	der	sonstigen	Leistungen	im	Unterricht	einbezogen.	
	

b) Sonstige	Leistungen	
• Zu	 den	 sonstigen	 Leistungen	 im	 Unterricht	 im	 Distanzunterricht	 zählen	 neben	 dem	

Erledigen	 schriftlicher	Arbeiten	 (z.	B.	Bearbeitung	von	Arbeitsblättern	oder	Aufgaben	 in	
Schulbüchern	und	Arbeitsheften)	auch	andere	Aufgabentypen,	z.	B.	Präsentationen	oder	
Referate.	Dabei	sind	–	soweit	überprüfbar	–	die	Eigenständigkeit	der	Schülerleistung	und	
die	Reflexion	des	Entstehungsprozesses	in	die	Beurteilungsfindung	mit	einzubeziehen.	

• Der	 Grundsatz	 der	 Chancengleichheit	 in	 Bezug	 auf	 die	 häusliche	 Ausstattung	 und	
Arbeitsbedingungen	der	Schüler	und	Schülerinnen	muss	berücksichtigt	und	sichergestellt	
sein.	

• Konkrete	Vorgaben	für	die	einzelnen	Fächer	treffen	die	Fachkonferenzen.	
	

c) Schriftliche	Leistungen	
• Klassenarbeiten	 und	 Prüfungen	 finden	 in	 der	 Regel	 im	 Rahmen	 des	 Präsenzunterrichts	

statt	(s.o.).	
• Auch	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Corona-relevanten	Vorerkrankungen	sind	verpflichtet	

an	 den	 schriftlichen	 Leistungsüberprüfungen	 unter	Wahrung	 der	 Hygienevorkehrungen	
teilzunehmen.	

• Die	erforderlichen	Leistungsnachweise	sind	in	den	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnungen	
geregelt.	

• Leistungsbewertungen	 im	 Beurteilungsbereich	 „Schriftliche	 Arbeiten“	 können	 auch	 auf	
Inhalte	des	Distanzunterrichts	aufbauen.	
	

d) Umgang	mit	Ergebnissen	
• Die	Leistungsüberprüfungen	werden	so	angelegt,	dass	sie	die	Lernentwicklung	bzw.	den	

Lernstand	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 angemessen	 erfassen	 und	 Grundlage	 für	 die	
weiter	Förderung	sind.	

• Die	Rückmeldung	an	die	Schülerinnen	und	Schüler	sollte	daher	differenziert	Stärken	und	
Schwächen	hervorheben	und	Hinweise	zum	Weiterlernen	geben.	

• Alle	Klassenleitungen	und	Fachlehrkräfte	halten	direkten	und	regelmäßigen	Kontakt	(z.	B.:	
Nachrichten	 über	 z.B	 „Teams“,	 Chat,	 Telefon,	 Videokonferenzen	 etc.)	 zu	 ihren	
Lerngruppen	und	ggf.	Eltern,	falls	kein	Präsenzunterricht	stattfindet.	

• Anfragen	von	Schüler-	und/oder	Elternschaft	an	Lehrkräfte	werden	zeitnah	beantwortet.	
• Am	Wochenende	 und	 abends	 müssen	 Anfragen	 von	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 sowie	

Eltern	nicht	beantwortet	werden.	


